
Regierungspräsidium Gießen 

Genehmigung der Zweckänderung der „Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse 
Gießen“ mit Sitz in Gießen 

Nach § 85a Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch in Verbindung mit § 5 Abs. 2 Ziffer 2 

Hessisches Stiftungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung habe ich am 30.06.2025 

die Zweckänderung der „Gemeinnützige Stiftung der Sparkasse Gießen“ mit Sitz in 

Gießen genehmigt. 

Gießen, 03.07.2025 
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